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3. Die Räte der Bezirke und Kreise führen auf ih
rem Territorium in Betrieben aller Eigentumsfor
men die staatliche Preiskontrolle durch. Sie sichern 
auf der Grundlage zentraler Beschlüsse und Direk
tiven die Verwirklichung des Systems der einheit
lichen, umfassenden und straffen Kontrolle der In
dustrie- und Einzelhandelsverkaufspreise. Sie ar
beiten dabei mit den anderen staatlichen Kontroll-' 
Organen, wie der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, 
der Staatlichen Finanzrevision, sowie den Kontroll
organen der Gewerkschaften und der FDJ eng zu
sammen.
Die örtlichen Volksvertretungen. und ihre Organe 
haben mit der Durchführung von staatlichen 
Preiskontrollen
— den Betrieben und Kombinaten zu helfen, den 

Kampf um die Steigerung der Arbeitsproduk
tivität und die Senkung der Selbstkosten durch 
die komplexe sozialistische Rationalisierung er
folgreich zu führen

— die Erfüllung der volkswirtschaftlich struktur
bestimmenden Aufgaben mit hoher Effektivität 
sichern zu helfen

— aktiv darauf Einfluß zu nehmen, daß die ma
teriellen und finanziellen Fonds volkswirt
schaftlich effektiv genutzt werden und das 
Prinzip des sparsamen sozialistischen Wirt- 
schaftens konsequent verwirklicht wird

— die Einhaltung der staatlich festgelegten Ein
zelhandelsverkaufspreise und der Preise für 
Dienstleistungen zu sichern, die Preisdisziplin 
weiter zu festigen und zu einem hohen Niveau 
der Versorgung der Bevölkerung beizutragen

— ständig auf die Verbesserung der Planungs- und 
Leitungstätigkeit und die Einbeziehung der 
Werktätigen in die Kosten- und Preisarbeit ein
zuwirken.

4. Die Volksvertretungen und ihre Organe in den 
Städten und Gemeinden haben die Organisierung 
cer gesellschaftlichen Preiskontrolle zur Einhaltung 
der Staats- und Preisdisziplin vor allem im Han
del; in Reparatur- und Dienstleistungsbetrieben so
wie kulturellen, sportlichen und sozialen Einrich
tungen zu verstärken.

Die Räte der Kreise und ihre Fachorgane unter
stützen in enger Zusammenarbeit mit den Organen 
der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, den Gewerk
schaften und der Nationalen Front die Arbeit der 
gesellschaftlichen Preiskontrolle als Bestandteil 
der Volkskontrolle in den Städten und Gemein
den.
Den Räten der Städte und Gemeinden, die eine 
gute Arbeit bei der Festigung der Preisdisziplin 
leisten, ist ein Teil der den Räten der Kreise ent
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen zuflie
ßenden Einnahmen aus Preiskontrollen als außer
planmäßige Einnahme zur Verfügung zu stellen.

5. Die staatlichen Preiskontrollorgane unterstützen 
die örtlichen Volksvertretungen, ihre ständigen 
Kommissionen und örtlichen Räte bei der Vorbe
reitung und Durchführung der Beschlüsse und be
teiligen sich aktiv bei der Anwendung vielfältiger 
Formen der Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung 
der Effektivität des Reproduktionsprozesses und 
zur Festigung der Staats- und Preisdisziplin.

V.
Zur Schaffung moderner Systeme der Versorgung 

und Betreuung der Bevölkerung

Die Arbeits- und Lebensbedingungen in den Be
trieben, Städten und Gemeinden sind in Übereinstim
mung mit den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten auf 
der Grundlage der ständigen Steigerung der Arbeits
produktivität und unter Ausschöpfung der örtlichen 
Reserven planmäßig zu entwickeln.

Die zentralen staatlichen Organe haben die pro
gnostisch begründeten Entwicklungslinien für die 
Hauptgebiete der Arbeits- und Lebensbedingungen 
auszuarbeiten und vorzugeben.

Sie planen die Grundlinie der Entwicklung der Ar
beits- und Lebensbedingungen, sichern die volkswirt
schaftliche Bilanzierung und treffen Regelungen zur 
weiteren Gestaltung des ökonomischen Systems des 
Sozialismus. Das gilt besonders für die Versorgung mit 
Waren, die jede Familie zum täglichen Leben benö
tigt, für haus- und stadtwirtschaftliche Dienstleistun
gen, für die Gestaltung sozialistischer Wohnbedingun
gen sowie für die Erhaltung der Gesundheit und Lei
stungsfähigkeit.

Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte ha
ben Systemlösungen zur Gestaltung der sozialistischen 
Arbeits- und Lebensbedingungen auszuarbeiten und 
sich auf die Planung und Kontrolle ihrer Durchset
zung zu konzentrieren. Dabei sind die materiellen und 
finanziellen Fonds konzentriert in solchen Städten ein
zusetzen, die Zentren der Strukturpolitik und des ge
sellschaftlichen Lebens sind.

Zugleich sind in allen Städten und Gemeinden durch 
effektiveres Wirtschaften mit den vorhandenen Mitteln, 
durch die weitere Verwirklichung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus in den eigenen Verantwor
tungsbereichen und durch die Zusammenarbeit der 
Städte und Gemeinden untereinander die Leistungen 
für die Versorgung und Betreuung der Bevölkerung zu 
erhöhen.

Eine wichtige Form der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit zwischen Städten und Gemeinden zur 
effektiven Lösung gemeinsamer Aufgaben sind kom
munale Zweckverbände. Die Zusammenarbeit in 
Zweckverbänden dient der Konzentration materieller 
und finanzieller Fonds zur Durchführung des Planes, 
insbesondere in den Bereichen der Stadt- und Ge
meindewirtschaft, der Wohnungswirtschaft, der Nah
erholung. des Verkehrs sowie des Bildungs-, Kuitur- 
und Gesundheitswesens. Die Zweckverbände arbeiten 
auf der Grundlage der Beschlüsse der Volksvertre
tungen der beteiligten Städte und Gemeinden.

Durch die enge Zusammenarbeit der Staatsorgane 
der Städte und Gemeinden mit den Betrieben, Kom
binaten, Genossenschaften, den Gewerkschaften und 
anderen gesellschaftlichen Organisationen sind die 
materiellen und finanziellen Möglichkeiten noch um
fassender zu nutzen, um die Versorgung und Betreu
ung der Bevölkerung weiter zu verbessern.

Die örtlichen Staatsorgane haben schrittweise volks
wirtschaftlich effektive Versorgungs- und Betreuungs
systeme zu schaffen, die mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung des Territoriums in Übereinstimmung 
stehen.

Bei der Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen konzentrieren sich die örtlichen Staatsorgane 
insbesondere auf die


